
 
 

11. Fachschaftsrat der Philosophischen Fakultät 
der Leibniz Universität Hannover 
in der Legislatur 2015/2016 
 
 
 
 
 
AStA der Uni-Hannover 
z.H. Fachschaftenreferat 
Welfengarten 1, 30167 Hannover 
 
An 

Geschäftsführender 
Vorstand 
 
 
Jan Heinemann 
Tel. 0178 2355173 
 
 
Jessica Prenzyna 
 
 
Tiemo Winkelmann 
 
 
 
 
20. April 2015 
 
 

die Mitglieder des FSR 
 
 

per Mail 

Protokoll der konstituierenden Sitzung am 14.04.2015 

 

Anwesende: Tiemo Winkelmann, Benedikt Körner, Anika Sureck, Anne Nathaus, Magdalena Wage-

ner, Pascal Siebelt, Markus Kalunza, Matthias Haak, Melanie Müller, Kirsten Tinsen, Ilker Atilgan, 

Laura Griese, Riza Eren Tuncer, Monique Neumann, Bianca Heil, Vincent Dillinger, Karim Leifheit, 

Doreen Jonas, Henrike Kabus, Monika Liepelt Frederik Pietschmann, Ann-Kathrin Buchholz, Tobias 

Burkhardt, Manuel Seidel, Fabian Schrum, Katrin Kogel, Lea Gronenberg, Jan Heinemann, Jessica 

Prenzyna, Robin Kühne, André Walzl, Ann-Kristin Otte (vertritt Charlotte Becker), Nils-Christopher 

Wolff, Benedikt Thomas, Lisa Dopke, Marius Lahme, Tobias Schönwitz. 

 

Protokollanten: Nele- Marie Rohde, Tiemo, Jessica 

Beginn: 16:20 

 

-Top 1: Lisa führt die Sitzung bis Top 5, danach wird eine neue Sitzungsleitung gewählt 

-Top 2: 46 Sitze, 36 Anwesend, Beschlussfähigkeit steht fest 

-Top 3:+ Lisa liest die Geschäftsordnung vor,  

            +6 StuRa-Mitglieder werden delegiert, ein Punkt in der GO wurde geändert,  

            +Jan schlägt vor, die GO zu ändern. Er möchte, dass der Sockelbetrag der AStA- Mittel als 

 Entlohnung für SchriftführerIn und FakultätsratvertreterInnen gilt. 

            +Debatte: contra: Ehrenamt, Weiterführung, nur Aufstellung wegen Entlohnung, welche 

 Arbeit vergüten, welche nicht; Pro: Wertschätzung für das Amt 

            +Tobias bringt ein, dass der Antrag schriftlich vorliegen muss. 

-Sitzungsunterbrechung- 
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Weiterführung der Sitzung: 16:53 

- Jan hat den Antrag formuliert:  Die Geschäftsordnung soll durch einen Paragraphen ergänzt werden

   der regelt, dass der Sockelbetrag der AStA-Mittel vom FSR für Aufwandsentschädigungen 

für SchriftführerIn und die beiden FakultätsratvertreterInnen zu gleichen Teilen aufgewendet wird. 

- Änderungsantrag: Schriftführer soll rausgenommen werden 

+Abstimmung: 3 Stimmen dafür, Antrag abgelehnt 

- Abstimmung über den ursprünglichen Antrag:  19 Stimmen dafür, 14 Stimmen dagegen, 2 Enthal-

tungen, Antrag angenommen 

- Abstimmung über GO: angenommen 

-Eine Person verlässt den Raum, eine Betritt den Raum- 

 

Top4: Abstimmung über Entlastung von Lisa: Einstimmig angenommen 

Top5: Lisa erklärt das Amt, Vorschläge für Vorsitzenden: Nils Christoph Wolf, Jan Heinemann, Kan-

didaten stellen sich vor, geheime Wahl: Jan 23, Nils 11, Jan nimmt die Wahl an; Wahl Stellvertre-

ter: Nils und Jessica werden vorgeschlagen, Jessica stellt sich vor, geheime Wahl: Nils 10, Jessica 

26, sie nimmt die Wahl an, Wahl Schriftführer: Vorschlag: Nils, Tiemo, Tiemo stellt sich vor, gehei-

me Wahl: Nils 10, Tiemo: 25 

-Lisa gibt die Sitzungsleitung an Jan und Jessica ab- 

-Tiemo übernimmt das Protokollieren- 

 

Top 6 Wahl Finanzreferent_in & Kassenwart_in 

 Mathias und Marius wurden einstimmig im Block zum Finanzreferenten (Mathias) und Kas-

senwart (Marius) gewählt. Beide nehmen die Wahl an. 

Top 7 StuKo Deligationen 

 Als Vertreter_in wurden Lisa (Geschichte, Deutsch, Politik / 26 Stimmen), Doreen ( Powi, De 

/ 27), Tiemo (Sopäd / 24), Eren (Berufspäd / 25), Ben (Sopäd /15), Robin (Geschichte, Eng-

lisch /23), Monique (Berufspäd / 26) und Lukas (Sowi /22) gewählt. 

 Stellvertreter_innen sind Benedikt, Lars, Marius, Sandra, Kirsten, Marcel, Ilker, Jessica 

Die Wahl fand im Block mit 1 Enthaltung statt. 

 

Die Termine sind ganz am Ende aufgelistet. 

 

Top 8 Fachrat Bestätigung 

 Es liegen nur Unterlagen vom Studienrat Geschichte und vom Fachrat Sonderpädagogik vor. 

Diese beiden werden im Block einstimmig anerkannt. Die restlichen Fachräte reichen bitte 

ihre Protokolle und GOs nach, deren Anerkennung ist daher vertagt. 
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Top 13 Studiendekan (vorgezogen) 

 Noormann möchte die neue Studiendekanin Katja Mackowiak (Institut für Sonderpädago-

gik) bei der nächsten StuKo „bestätigen“ lassen. Da in die Findungsphase und den Vor-

schlagsprozess die StuKo nicht mit eingezogen wurde, ist als weiteres Vorgehen im Zeichen 

des Protestes geplant 

o Vorschlag bei der nächsten Stuko ablehnen, mit dem Hinweis dass sich neue Kandi-

daten im FSR vorstellen mögen. Immerhin geht es um die Studiendekanin 

o Einen eigenen Vorschlag vom FSR einreichen 

 Mark Feuerle (er möchte das Amt nicht annehmen. Das hat aber dennoch 

einen „Schuss vor den Bug“ Charakter) 
 Fr. Meier , die Berufspädagogen klären das nochmal zeitnah ab. 

o Die neuen Kandidaten zum nächsten FSR einladen, um sie vorzustellen 

o Bei der 2. StuKo dann idealerweise Fr. Meier wählen 

o Bultmann würde solange als kommissarischer Studiendekan im Amt bleiben 

 

Wichtig ist hierbei, dass alle 8 Studentischen Vertreter die gleiche Auffassung vertreten und 

dabei gemeinsame Sache machen. 

 

Dieser Vorschlag wird mit 2 Enthaltungen angenommen. 

 

Top 9 StuRa Delegation 

- Lea, Fabian, Janna, Bodo direkt gewählt 

- Zwischen Gesa, Rike und Jessica muss eine Stichwahl durchgeführt werden, da alle die glei-

che Anzahl an Stimmen haben -> Gesa und Rike in den StuRa delegiert 

Top 10 Berichte 

- Antwort von Noormann auf den offenen Brief bezüglich der Wahl des Studiendekans 

- Noormann versichert, dass die Wahl des Dekans das nächste Mal ordnungsgemäß durchge-

führt wird 

Top 11 gemeinsame Homepage 

- Informationen über Fakultätsrat, Stuko und FSR und deren Beschlüsse -> für mehr Transpa-

renz 

https://philfakluh.wordpress.com/fachschaftsrat/ 

https://philfakluh.wordpress.com/fakultatsrat/ 

https://philfakluh.wordpress.com/studienkommission/ 

- Erstellung eines zentralen Kalenders mit den jeweiligen Terminen, etc. 

- Dafür soll mit dem Asta kommuniziert werden, da diese ebenfalls einen Kalender erstellen 

wollen 
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Top 12 gemeinsames Sommerfest 

- Top vertagt, aber Überlegungen eine gemeinsame Party in der Hanomacke zu veranstalten 

- Fachräte sollen sich bis zur nächsten Sitzungen Gedanken machen 

Top 14 Sonstiges 

- Berufspädagogen: Einladung zum Angrillen am 23.4. im Hinterhof der Schlosswender Stra-

ße 

- Geschichte: 28.4. Tablequiz + 8.5. Cocktailabend 

- Aufruf der Kampagne „Lernfabriken…meutern!“ als FSR unterstützen 

 

 

Die nächsten Termine 

21.04.2015 - Info-Treffen Studiendekanat (Vorstellung der Dekanatskandidatin für das Studiende-

kanat) 

29.04.2015 - Studienkommission 14 Uhr (Vorschlag Studiendekan_in)  

06.05.2015 – Fachschaftsrat 14 Uhr 

13.05.2015 - Fakultätsrat (voraussichtliche Wahl Studiendekan_in) 

20.05.2015 – Studienkommission 14 Uhr 

03.06.2015 – Fachschaftsrat  14 Uh 

10.06.2015 – Fakultätsrat  

24.06.2015 – Studienkommission 14 Uhr 

01.07.2015 – Fachschaftsrat 14 Uhr 

08.07.2015 – Fakultätsrat 

21.10.2015 – Studienkommission 

25.11.2015 – Studienkommission 

16.12.2015 - Studienkommission 

27.01.2016 - Studienkommission 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Jan Heinemann, Jessica Prenzyna und Tiemo Winkelmann 
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Geschäftsordnung des Fachschaftsrates 

der Philosophischen Fakultät der Universität Hannover 

Beschlossen durch den Fachschaftsrat der Philosophischen Fakultät der Universität Hannover am 14.04.2015 

 

§ 1 Geltungsbereich 

Die Geschäftsordnung regelt die Sitzungen des Fachschaftsrates (FSR) der Philosophi-

schen Fakultät der Universität Hannover. 

 

§ 2 Konstituierende Sitzung 

(1) Der FSR konstituiert sich binnen drei Wochen nach Abschluss der studentischen Wahlen, 

wobei die vorlesungsfreie Zeit als ein Tag gilt. 

(2) Die Tagesordnung der konstituierenden Sitzung besteht mindestens aus folgenden Ta-

gesordnungspunkten: 

1. Wahl der Sitzungsleitung und der Protokollantin* 

2. Feststellung der Anzahl der Mitglieder des FSR, deren Anwesenheit sowie der Be-

schlussfähigkeit 

3. Diskussion und Beschluss der Geschäftsordnung des FSR 

4. Entlastung des scheidenden geschäftsführenden Vorstandes 

5. Wahl des geschäftsführenden Vorstandes, bestehend aus Vorsitzender, stellver-

tretender Vorsitzender und Schriftführerin 

6. Wahl der Finanzreferentin und der Kassenwartin 

7. Wahl der Delegierten, die in die einzelnen Kommissionen entsandt werden sowie 

deren Stellvertreterinnen 

8. Beschluss über die Konstituierung einzelner Fachräte gemäß § 32 der Satzung 

der Verfassten Studierendenschaft (SVS) 

9. Benennung der Delegierten für den Studentischen Rat (StuRa) sowie deren Stell-

vertreterinnen 

(3) Weitere Tagesordnungspunkte können nach der Wahl der Sitzungsleitung aufgenommen 

werden. 

(4) Das Protokoll der konstituierenden Sitzung wird von der Protokollantin umgehend, spä-

testens jedoch bis zur konstituierenden Sitzung des StuRa, an den Ältestenrat und den 

AStA weitergeleitet. Das Protokoll ist von der Protokollantin sowie zwei weiteren ge-

wählten Mitgliedern des FSR zu unterschreiben. 

 

§ 3 Einberufung einer Sitzung 

(1) Der FSR tritt mindestens ein Mal im Semester zusammen. 

(2) Die Einberufung erfolgt durch den geschäftsführenden Vorstand oder auf Antrag von 

mindestens einem Siebtel der Mitglieder des FSR. 
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(3) Der geschäftsführende Vorstand lädt spätestens eine Kalenderwoche vor der Sitzung die 

Mitglieder schriftlich ein. Die Einladung erfolgt ausschließlich per E-Mail. Der Einladung 

ist die vorläufige Tagesordnung unter Bekanntgabe der schon vorliegenden Anträge für 

die Sitzung beizufügen. 

(4) Die Sitzungen des FSR sind hochschulöffentlich. Hochschulöffentlichkeit beinhaltet Re-

de- und Antragsrecht. In besonderen Fällen kann die Hochschulöffentlichkeit mit Zwei-

drittelmehrheit der anwesenden Mitglieder des FSR ausgeschlossen werden. 

 

§ 4 Vorläufige Tagesordnung 

Die vorläufige Tagesordnung wird eine Kalenderwoche vor einer Sitzung abgeschlossen. 

Die bis zu diesem Zeitpunkt bei dem geschäftsführenden Vorstand eingegangenen An-

träge müssen in die vorläufige Tagesordnung aufgenommen werden. 

 

§ 5 Delegierte für den StuRa 

(1) Jedes Fachschaftsmitglied kann in den StuRa delegiert werden. 

(2) Die Delegierten für den StuRa werden durch Beschluss des FSR benannt. Näheres regelt 

§ 9 Abs. 2 SVS. 

(3) Auf der konstituierten Sitzung können neben den Delegierten und Stellvertreterinnen für 

den StuRa weitere Ersatzpersonen benannt werden. 

(4) Bleibt eine Delegierte den StuRa-Sitzungen zweimalig ohne triftigen Grund fern, ohne 

dass sie eine Stellvertreterin oder Ersatzperson an ihrer Stelle entsandt hat und das 

Mandat damit nicht wahrgenommen wurde, kann der FSR mit der absoluten Mehrheit 

der anwesenden Mitglieder diese abberufen. Dieses Rückrufverfahren ist nur zulässig, 

wenn es bereits Bestandteil der vorläufigen Tagesordnung ist. Ein Einspruch bei dem FSR 

gegen die Abberufung ist möglich, der FSR kann mittels Beschluss dem Einspruch statt-

geben. Für die Nachbenennung findet eine Wahl statt. Jede Liste kann eine Kandidatin 

für das freigewordene StuRa-Mandat vorschlagen. 

 

§ 6 Sitzungsleitung 

(1) Die Sitzungsleitung liegt in der Hand des geschäftsführenden Vorstandes. 

(2) Ist der gesamte geschäftsführende Vorstand verhindert, an einer FSR-Sitzung teilzuneh-

men, so wählt der FSR für die betreffende Sitzung Vertreterinnen. 

(3) Die Sitzungsleitung übt das Hausrecht aus. 

(4) Die Sitzungsleitung spricht nicht zur Sache. 

(5) Die Sitzungsleitung führt die Redeliste nach Geschlecht quotiert im Reißverschlussprin-

zip gemäß der Reihenfolge der Meldungen und erteilt anhand dieser Redeliste das Wort. 

Meldet sich eine Person das erste Mal zu einem Tagesordnungspunkt, so ist sie auf der 

Redeliste vor die Rednerinnen zu setzen, die bereits zum Punkt gesprochen haben. 

(6) Die Sitzungsleitung kann zur Ordnung und zur Sache rufen sowie nach zweimaliger Ver-

warnung das Wort für die Dauer der Behandlung des jeweiligen Tagesordnungspunktes 

entziehen. Sie kann eine Person wegen ungebührlichen Benehmens für die Behandlung 

des jeweiligen Tagesordnungspunktes aus dem Raum verweisen. Ungebührliches Beneh-

men ist insbesondere rassistisches, sexistisches o.ä. Verhalten. 
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§ 7 Beschlussfassung 

(1) Die Sitzungsleitung stellt zu Beginn der Sitzung die Beschlussfähigkeit fest. Der FSR ist 

beschlussfähig, wenn mindestens ein Drittel der gewählten Mitglieder anwesend ist. 

(2) Ist der FSR nicht beschlussfähig, so ist der FSR innerhalb von 20 Werktagen erneut ein-

zuberufen, wobei mindestens eine Ladefrist von fünf Werktagen eingehalten werden 

muss. Die Wiederholungssitzung ist für alle nicht erledigten Tagesordnungspunkte der 

ursprünglichen Sitzung beschlussfähig, wenn mindestens drei Mitglieder des FSR anwe-

send sind. In der Einladung zur Wiederholungssitzung muss auf die geänderte Beschluss-

fähigkeit hingewiesen werden. 

(3) Wird die Beschlussfähigkeit angezweifelt, hat der geschäftsführende Vorstand die Be-

schlussfähigkeit erneut zu prüfen. 

(4) Alle Beschlüsse, die der als beschlussfähig festgestellte FSR vor der Anzweiflung der Be-

schlussfähigkeit gefasst hat, sind gültig. 

(5) Anträge auf Feststellung der Beschlussfähigkeit sind während eines Abstimmungsverfah-

rens unzulässig. 

 

§ 8 Eröffnung der Sitzung 

(1) Die Sitzungsleitung eröffnet, leitet und schließt im Einvernehmen mit dem FSR die Sit-

zung. 

(2) Vor Eintritt in die Tagesordnung sind unter Tagesordnungspunkt 0: „Ständiges“ der Reihe 

nach folgende Punkte zu erledigen: 

1. Mitteilungen des geschäftsführenden Vorstandes 

2. Anfragen an den geschäftsführenden Vorstand 

3. Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung 

4. Mitteilungen der Listen/Fachräte 

5. Anfragen an die Listen/Fachräte 

6. Mitteilungen der Fakultätsratsmitglieder 

7. Anfragen an die Fakultätsratsmitglieder 

(3) Die Sitzungsleitung verliest die nach § 4 zustande gekommene vorläufige Tagesordnung 

und die verspätet eingereichten Anträge zur Tagesordnung. 

(4) Die endgültige Tagesordnung wird vom FSR beschlossen. 

 

§ 9 Behandlung von Anträgen 

(1) Anträge bedürfen keiner bestimmten Form, müssen aber von der Schriftführerin mitge-

schrieben werden. Anträge, die Teil der vorläufigen Tagesordnung sein sollen, müssen 

schriftlich vorliegen. 

(2) Sofern ein Antrag auf Nichtbefassung nicht gestellt oder nicht angenommen wird, eröff-

net die Sitzungsleitung die Debatte. 

(3) Vor Eintritt in die Debatte begründet die Antragsstellerin den Antrag. 

(4) Jede Rednerin hat nur zu dem vorliegenden Tagesordnungspunkt zu sprechen. 

(5) Zu Anträgen können während der Debatte Änderungs- und Zusatzanträge gestellt wer-

den. 
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(6) Die Antragsstellerin kann während der Debatte ihren Antrag zurückziehen. Damit entfal-

len auch alle Änderungs- und Zusatzanträge. Bei sofortiger Übernahme eines zurückge-

zogenen Antrags durch eine andere Studierende wird die Debatte fortgeführt. 

(7) Die Reihenfolge der Rednerinnen wird unterbrochen durch Anträge zur Geschäftsord-

nung. Diese sind durch deutliches Heben beider Hände anzuzeigen. 

 

§ 10 Behandlung von Anträgen zur Geschäftsordnung 

(1) Anträge zur Geschäftsordnung dürfen sich nur mit dem Gang der Verhandlungen eines 

Tagesordnungspunktes befassen. Anträge zur Geschäftsordnung sind: 

1. Antrag auf Feststellung der Beschlussfähigkeit. Ihm ist stattzugeben, wenn er § 7 

(5) nicht widerspricht 

2. Antrag auf Schluss der Debatte. 

3. Antrag auf Schluss der Redeliste. 

4. Antrag auf Vertagung eines Tagesordnungspunktes. 

5. Antrag auf Weitergabe der Sitzungsleitung für den jeweiligen Tagesordnungs-

punkt wegen Befangenheit oder Parteilichkeit der Sitzungsleitung. 

6. Antrag auf Unterbrechung der Sitzung. Diesem ist grundsätzlich stattzugeben. 

Jede Liste kann je Tagesordnungspunkt eine Unterbrechung von maximal 15 Mi-

nuten Dauer erhalten. Längere Unterbrechungen bedürfen eines Beschlusses des 

FSR. 

7. Antrag auf namentliche Abstimmung. Diesem Antrag ist stattzugeben, wenn 

mindestens ein Fünftel der anwesenden Mitglieder im FSR dem Antrag zustim-

men. 

8. Anzweiflung des Abstimmungsergebnisses. Diesem Antrag ist immer stattzuge-

ben. 

9. Antrag auf Begrenzung der Redezeit. 

10. Der Antrag auf eine persönliche Erklärung am Schluss der Debatte. Diesem An-

trag ist immer stattzugeben. 

11. Antrag auf Nichtbefassung. 

Anträge nach Punkt 2, 3 und 9 können nicht von Anwesenden gestellt werden, die be-

reits zur Sache gesprochen haben. 

(2) Ein Antrag zur Geschäftsordnung ist angenommen, wenn sich kein Widerspruch gegen 

ihn erhebt. Andernfalls ist nach Anhören einer Gegenrede sofort abzustimmen. Bei Ab-

stimmung von Anträgen zur Geschäftsordnung ist der Antrag auf namentliche Abstim-

mung unzulässig. 

 

§ 11 Wahlen 

(1) Steht eine Wahl auf der Tagesordnung, so kann verlangt werden, dass eine geeignete 

Studierende zunächst das zu besetzende Amt beschreibt. 

(2) Die Sitzungsleitung eröffnet und schließt die Kandidatenliste. Auf Wunsch einer Studie-

renden wir diese erneut geöffnet. 

(3) Kandidatinnen, welche die Kandidatur annehmen, stellen sich vor und antworten einzeln 

auf Fragen zu ihrer Person und zu ihrer Kandidatur. 
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(4) Kandidatinnen, die verhindert sind, an der FSR-Sitzung teilzunehmen, müssen die An-

nahme ihrer Kandidatur vor der Sitzung schriftlich gegenüber dem geschäftsführenden 

Vorstand erklärt haben. 

(5) Nach Beendigung der Debatte leitet die Sitzungsleitung die Abstimmung ein. 

(6) Die Vorsitzende des FSR wird mit der Mehrheit der Stimmen aller FSR-Mitglieder ge-

wählt. Kommt diese Mehrheit im ersten Wahlgang nicht zustande, so entscheidet im 

zweiten Wahlgang die einfache Mehrheit zwischen den beiden Kandidatinnen, die im 

ersten Wahlgang die meisten Stimmen erhielten. Die stellvertretende Vorsitzende und 

die Schriftführerin werden mit einfacher Mehrheit gewählt. 

(7) Bei den übrigen Wahlen hat jedes Mitglied des FSR so viele Stimmen wie Mandate zu 

vergeben sind. Gewählt sind diejenigen Kandidatinnen, auf die die meisten Stimmen ent-

fielen. Wenn die Anzahl der Kandidatinnen die Anzahl der zu vergebenden Mandate 

nicht übersteigt, kann im Block gewählt werden, falls nicht ein Drittel der anwesenden 

FSR-Mitglieder widerspricht. Abweichend davon ist die Wahl der StuRa-Delegierten in § 

5 und in den dortigen Verweisen geregelt. 

(8) Bei Stimmengleichheit findet, falls erforderlich, eine Stichwahl statt. 

 

§ 12 Abstimmungen 

(1) Die Abstimmungen erfolgen nach Aufforderung durch die Sitzungsleitung grundsätzlich 

offen durch Handzeichen und Auszählen der Für- und Gegenstimmen und Enthaltungen. 

(2) Geheime Abstimmung ist nur bei Wahlen zulässig. Sie erfolgt auf Antrag eines Mitglieds 

des FSR. Die Wahl ist durch Beschriften geeigneter Stimmzettel nach Anweisung der Sit-

zungsleitung durchzuführen. 

(3) Die Abstimmung erfolgt gemäß § 10 (1) 7 namentlich, wobei die Namen der Abstim-

menden entsprechend ihrer Entscheidung auf einer Liste festgehalten werden, die dem 

Protokoll der jeweiligen Sitzung beizufügen ist. 

 

§ 13 Mehrheitsermittlung 

(1) Soweit in der SVS oder in dieser Geschäftsordnung nichts anderes bestimmt ist, ent-

scheidet der FSR mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Einfache Mehrheit 

bedeutet, dass die Zahl der Ja-Stimmen die der Nein-Stimmen überwiegt. Ist eine abso-

lute Mehrheit erforderlich, so muss die Zahl der Ja-Stimmen mehr als die Hälfte der ab-

gegebenen Stimmen betragen. Ist eine Zweidrittelmehrheit erforderlich, so muss die Zahl 

der Ja-Stimmen mindestens das Doppelte der Zahl der Nein-Stimmen übersteigen. 

(2) Ein Antrag ist abgelehnt: 

1. bei Stimmengleichheit der Ja- und Nein-Stimmen. 

2. Wenn mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen Enthaltungen oder ungültig 

sind. 

(3) Unmittelbar nach Bekanntgabe des Abstimmungsergebnisses kann dieses angezweifelt 

und eine neue Stimmauszählung verlangt werden. Ergibt die erneute Auszählung kein 

qualitativ anderes Ergebnis, ist eine weitere Anzweiflung unzulässig. 

(4) Beschlüsse können im selben Semester, in dem sie gefasst wurden, nur mit einfacher 

Mehrheit aller Mitglieder des FSR aufgehoben werden. 
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§ 14 Protokoll 

(1) Von jeder Sitzung des FSR hat der geschäftsführende Vorstand ein wahrheitsgetreues 

und sinngemäßes Protokoll anzufertigen, das die gestellten Anträge, die Abstimmungs-

ergebnisse und eine Liste der anwesenden Mitglieder enthalten muss. Auf Wunsch ist ei-

ne Aussage eines FSR-Mitglieds wörtlich ins Protokoll aufzunehmen. Das Protokoll ist 

von mindestens einem Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes zu unterzeichnen. 

(2) Das Protokoll ist spätestens mit der Einladung zur nächsten Sitzung des FSR an dessen 

Mitglieder zu versenden. Zusätzlich ist es in den Räumen des AStA einsehbar. Nach der 

Genehmigung ist es zu den Akten zu nehmen. 

 

§ 15 Aufwandsentschädigung 

(1) Der dem FSR zustehende Sockelbetrag (AStA-Mittel) soll zu gleichen Teilen als monatli-

che Aufwandsentschädigung an die beiden studentischen Vertreterinnen im Fakultätsrat 

der Philosophischen Fakultät und die Schriftführerin des FSR aufgewandt werden. 

(2) Die Umsetzung obliegt der Finanzreferentin und der Kassenwartin des FSR. 

 

§ 16 Änderungen der Geschäftsordnung 

(3) Änderungen der Geschäftsordnung sind nur zulässig, wenn sie bereits Bestandteil der 

vorläufigen Tagesordnung sind. 

(4) Der Beschluss und die Änderung dieser Geschäftsordnung werden mit einer Zweidrittel-

mehrheit der gewählten Mitglieder des FSR gefasst. 

 

§ 17 Salvatorische Klausel 

Sollten Teile dieser Geschäftsordnung nicht ordnungsgemäß oder satzungskonform sein 

oder dies werden, bleibt die Geschäftsordnung im Übrigen unberührt. 

 

§ 18 Inkrafttreten und Gültigkeitsdauer 

Diese Geschäftsordnung tritt gemäß § 2 (2) 3 durch Beschluss auf der konstituierenden 

Sitzung in Kraft und ist gültig bis zur nächsten konstituierenden Sitzung des FSR. 

 
* Aufgrund der besseren Lesbarkeit wird hier ausschließlich der weibliche Genus bei Anreden verwendet, gemeint 

sind alle. 



Mitglieder des 11. Fachschaftsrates der Philosophischen Fakultät
(Legislatur 2015/16)

Geschäftsführender Vorstand: Jan Heinemann (Vorsitzender), Jessica Prenzyna (Stellvertretene Vorsitzende), Tiemo Winkelmann (Schriftführer)

46 Sitze Mail-Adressen Mandat Rücktritt/Nachrücker 0. Konst. 1. o.S. 2. o.S. 3. o.S. 4. o.S. 5. o.S.

Liste 1: "Fachschaft Sonderpädagogik" (7 Sitze)

Winkelmann, Tiemo gewählt 1

Körner, Benedikt gewählt 1

Siegert, Karolina gewählt 0

Sureck, Anika gewählt 1

Nathaus, Anne gewählt 1

Wagener, Magdalena gewählt 1

Siebelt, Pascal gewählt 1

Liste 2: "Liste Lehrerbildung" (11 Sitze)

Kaluza, Markus gewählt 1

Haak, Matthias gewählt 1

Müller, Melanie gewählt 1

Tinsen, Kirsten gewählt 1

Atilgan, Ilker gewählt 1

Papke, Hans-Christian gewählt 0

Griese, Laura gewählt 1

Tuncer, Riza Eren gewählt 1

Drees, Patrick gewählt 0

Neumann, Monique gewählt 1

Heil, Bianca gewählt 1

Liste 3: "Fachrat Politik" (7 Sitze)

Dillinger, Vincent gewählt 1

Leifheit, Karim gewählt 1

Uhlig, Philip gewählt 0

Kellmann, Judith gewählt 0

Jonas, Doreen gewählt 1

Kabus, Henrike gewählt 1

Liepelt, Monika gewählt 1



Schiebe, Adrian Vertretung

Tewes, Tim Vertretung

Siemer, Denise Vertretung

Glatzel, Lukas Vertretung

Welz, Robert Vertretung

Olmos, Laura Vertretung

Schröder, Jenna Vertretung

Löhndorf, Bente Vertretung

Liste 4: "Basisdemokratische Fachschaft Sozialwissenschaften" (4 Sitze)

Pietschmann, Frederik gewählt 1

Dierking, Niklas gewählt zurückgetreten

Müller, Luisa gewählt zurückgetreten

Buchholz, Ann-Kathrin gewählt 1

Burkhardt, Tobias Vertretung nachger. für Niklas Dierking 1

Seidel, Manuel Vertretung nachger. für Luisa Müller 1

Gaedicke, Lara Vertretung

Ruben, Lisa Vertretung

Kautz, Christian Vertretung

Helmke, Laura Vertretung

Wittenberg-Voges, Max Vertretung

Kellermann, Lukas Vertretung

Liste 5: Juso Hochschulgruppe - Jusos & Unabhängige" (4 Sitze)

Schrum, Fabian gewählt 1

Kogel, Katrin gewählt 1

Gronenberg, Lea gewählt 1

Ahmetovic, Adis gewählt 0

Lokotsch, Christoph Vertretung

Gertich, Lea Vertretung

Voß, Matthias Vertretung

Zangerle, Maren Vertretung

Onwordi, Adin Sylvester Vertretung

Schneider, Julias Vertretung

Groth, Nele Kristina Vertretung

Preuß, Hans-Magnus Vertretung

Köroglu, Elif Vertretung



Muthmann, Nadine Vertretung

Harmeling, Julia Vertretung

Bock, Matthias Vertretung

Liste 6: "Studierendenrat Geschichte" (5 Sitze)

Heinemann, Jan gewählt 1

Schrenk, Marcel gewählt 0

Prenzyna, Jessica gewählt 1

Kühne, Robin gewählt 1

Hilleke, Lars-Christian gewählt 0

Liste 7: "Fachschaft Englisch" (3 Sitze)

Walzl, André gewählt 1

Weiß, Henriette gewählt 0

Becker, Charlotte gewählt 0

Otte, Ann-Kristin Vertretung 1

Akkermann, Nils Vertretung

Bauch, Jana Vertretung

Osterwald, Fiona Lisa Vertretung

Sölling, Viktor Vertretung

Liste 8: "Campus Union" (2 Sitze)

Wolff, Nils-Christopher gewählt 1

Thomas, Benedikt gewählt 1

Felsen, Philipp Bernd Vertretung

Matalla, Lars Vertretung

Böhm, Michel Vertretung

Liste 9: "Die Partei" (2 Sitze)

Dopke, Lisa gewählt 1

Lahme, Marius gewählt 1

Bethmann, Juliane Vertretung

Liste 10: "die Linke SDS"

Drücker, Johannes Esbjörn Vertretung

Berk, Ali Aydin Vertretung

Ersan, Ersay Vertretung

Timur, Alican Vertretung



Liste 11: "Fachschaft Philosophie" (1 Sitz)

Schönwitz, Tobias gewählt 1

Heinrich, Nils Vertretung
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Kandidat_innen für die Studienkommission der Philosophischen Fakultät
(in der konstituierenden Sitzung des FSR gewählt und den stud. Fakultätsratsmitgliedern zur Wahl vorgeschlagen)

Mail-Adressen
Vertreter_innen
Lisa Dopke
Doreen Jonas
Tiemo Winkelmann
Riza Eren Tuncer
Benedikt Körner
Robin Kühne
Monique Neumann
Lukas Kellermann

Stellvertreter_innen
Benedikt Thomas
Lars-Christian Hilleke
Marius Lahme
Sandra Jablonski
Kirsten Tinsen
Marcel Kallwass
Ilker Atilgan
Jessica Prenzyna



Delegierte für den Studentischen Rat
(in der konstituierenden Sitzung des FSR gewählt)

Delegierte
Henrike Kabus
Fabian Schrum
Janna Zieb
Lea Gronenberg
Bodo Steffen
Gesa Lonnemann

Stellvertreter_innen
Jessica Prenzyna
Dennis Gefke
Ismail Dogru
Erin Morsli
Laura Griese
Ann-Kathrin Buchholz


